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Bericht von Christina Anastassiou
Banken rechnen Gebühren oft falsch ab 

Verbraucherschützer und Kontenprüfer schlagen Alarm. Kreditinstitute, so ihre Warnung, kassierten unberechtigte Gebühren und nähmen Falschbuchungen vor. Seiner Bank blind vertrauen sollte niemand

von Christina Anastassiou

Karlheinz Deppert tut das, was viele Menschen zu selten tun: Er untersucht Kontoauszüge und Darlehensverträge - und zwar nicht nur seine eigenen. Meist arbeitet der Kontenprüfer aus Bad Salzschlirf im Auftrag von Unternehmern. Wann hat die Bank eine Summe gebucht, und ab welchem Tag konnte der Kunde über das Geld verfügen? Hat das Haus den variablen Kreditzins angepaßt? Mit derlei Fragen spürt er Fehler von Banken auf. Das sind nicht wenige. "Acht von zehn Buchungen sind falsch datiert", sagt Deppert. Dies stellt er fest, indem er jeden der rund 1800 jährlichen Ein- und Ausgänge auf dem Konto eines Mittelständlers mit dem dazugehörigen Beleg vergleicht. 

Hat der Kontoinhaber einen Rechnungsbetrag überwiesen, belastet die Bank sein Konto häufig bereits einen Tag vorher. Erhält er wiederum Geld, trödeln die Häuser gern. Dabei müssen Kreditinstitute Überweisungen am selben Tag wertstellen, wie der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden hat. Deppert: "Das ist systematischer Betrug, die Banken verdienen heimlich an ihren Kunden." Wer beispielsweise dreistellige Summen via Internet von der Sparda-Bank zur Hamburger Sparkasse überweist, bemerkt bisweilen, daß das Geld dort erst einen Tag später wertgestellt wird. 

Rechtsanwalt Eberhard Ahr aus Bremen mißtraut etlichen Zufällen: "Ich halte Unregelmäßigkeiten nicht immer für Fehler. In vielen Fällen steckt System dahinter, vor allem bei den Wertstellungen und Zinsanpassungen." 

Kontenprüferin Anna Maria Möntmann aus Iserlohn geht noch weiter: "80 bis 90 Prozent aller Konten sind falsch berechnet, das betrifft Privatleute ebenso wie Unternehmer." Sie entdeckt nicht nur die genannten Abweichungen bei Kontoein- und -ausgängen, sondern auch falsche Zinsbeträge durch Rechenfehler, verbotene Überziehungszinsen trotz vereinbartem Kontokorrentkredit sowie gesetzeswidrige Gebühren. 

Dies komme häufiger vor, als der Verbraucher glauben mag. Das hat die Schutzgemeinschaft für Bankkunden (SfB) aus Erlangen in einer Studie ermittelt, deren wichtigste Ergebnisse der "Welt am Sonntag" exklusiv vorliegen. Der Verein hat die Preis- und Leistungsverzeichnisse von 100 der rund 450 selbständigen deutschen Sparkassen geprüft. 

SfB-Vorsitzender Jochen Schädtler: "Wir haben 36 unberechtigte Entgelte festgestellt." So kassierte jede zweite Sparkasse eine pauschalierte Gebühr für Mahnungen wegen rückständiger Kreditraten, die der BGH seit 1988 verbietet. Inzwischen sollen die Institute ihre Verzeichnisse nach den Beanstandungen zugunsten der Kunden korrigiert haben. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband in Berlin kommentiert dies kaum, obwohl ihm einige Stichworte zur Auswertung vorliegen. Sprecher Stefan Marotzke: "Leider wurden uns bislang die Ergebnisse der Studie nicht zur Verfügung gestellt. Dies ist aber eine Grundvoraussetzung für uns, um die Ergebnisse überprüfen zu können." Sei es in Einzelfällen wirklich zu Unzulänglichkeiten gekommen, so müsse der Sachverhalt untersucht werden. 

Unzulänglichkeiten moniert Schädtler von der SfB nicht nur im Sparkassensektor: "Mindestens 75 Prozent aller Banken erheben unrechtmäßig Gebühren." Auch Peter Lischke von der Verbraucherzentrale Berlin kritisiert: "Trotz klarer gerichtlicher Entscheidungen drehen Banken immer wieder an der Gebührenschraube." 

Wo manche System vermuten, hat Udo Reifner eine andere Theorie. "Das Wort Betrug ist zu hart. Die Banken haben einfach eine andere Auffassung. Sie meinen, sie hätten recht, bis der Bundesgerichtshof sie verurteilt", sagt der Direktor des Hamburger Instituts für Finanzdienstleistungen. Sei eine Strategie profitabel, helfe es, Rechtmäßigkeit zu unterstellen. Werde sie angezweifelt, dann ließen sich die Häuser Begründungen von Rechtsabteilungen oder Gutachtern zurechtzimmern. 

Schwankungen beim Anpassen von variablen Zinsen in Spar- und Darlehensverträgen passen in das Bild. "Steigt der Referenzzins eines Sparvertrags, passen die Banken diesen auffallend langsam an. Fällt er dagegen, arbeiten die Häuser plötzlich schnell", sagt Anwalt Ahr. Bei Kreditzinsen laufe es genau umgekehrt. 

Ein Beispiel: Ahr und sein Mandant Ralf Kozlik aus Baddeckenstedt ziehen morgen gegen die Deutsche Bank vor das Landgericht Braunschweig. Der Getränkegroßhändler hat 1987 drei gleichlautende, bis 2007 laufende, variabel verzinste Sparpläne "db BonusSparen" abgeschlossen. Im vergangenen Februar schaltete Kozlik eine Verbraucherzentrale ein. Deren Experten errechneten, daß jedes Guthaben von rund 22 500 Euro (Ende 2004) je nach Marktzins etwa 3180 bis 4590 Euro zu niedrig war. 

Die Großbank wollte für alle Verträge einmalig pauschal 1650 Euro erstatten, und zwar "ohne Anerkennung einer Rechtspflicht zur Abgeltung sämtlicher etwaiger Ansprüche aus dem Sparvertrag". Kozlik fordert indes rund 9600 Euro: "Auf den Kuhhandel wollte ich mich nicht einlassen." 

Der Fall zeigt, dass Kontrolle beim Geld oberstes Gebot ist. "Verbraucher sollten ihrer Bank sehr kritisch begegnen und die Kontoauszüge immer genau prüfen", sagt Elsbeth Noatzsch von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Pedanterie kann dabei durchaus nützlich sein.

